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Editorial

Landwirtschaft und Nachhaltigkeit – wohin geht die Reise?
von Prof. Dr. Enno Bahrs, Fachgebietsleiter am Institut für Landwirtschaftliche Betriebs-
lehre, Universität Hohenheim

Mit der Farm to Fork Strategie (F2F) als Teil des Green Deals wurden europaweit sowie 
national die Weichen für eine Landwirtschaft gestellt, die u. a. eine nachhaltigere Le-
bensmittelproduktion bei gleichzeitiger Gewährleistung der Ernährungssicherheit ver-
folgen soll. Damit eine nachhaltige Landwirtschaft erreichbar ist, muss sie zunächst 
konkretisiert werden. Folgende Definition kann dabei eine Hilfestellung sein:

Eine nachhaltige Landwirtschaft ist die höchstmögliche langfristige Produktivität aller 
eingesetzten Faktoren (Boden, Arbeit, Kapital) und anderer (nicht erneuerbarer) Ressourcen bei gleichzeitig 
minimalen negativen Umwelt-, Natur-, Klima- und Tierwohlauswirkungen unter Gewährleistung sozialer Ge-
rechtigkeit und wirtschaftlicher Stabilität.

Die diesjährige Hauptverbandstagung des HLBS in Wiesbaden unter dem Motto: „Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung in der Landwirtschaft“ hat gezeigt, wie ambitioniert das Ziel der EU ist, Nachhaltigkeit speziell in 
der Landwirtschaft zu definieren und dokumentierbar sowie messbar zu machen, damit u. a. die vor- und 
nachgelagerten Bereiche mit der Finanzbranche, mit den Zuliefer- sowie verarbeitenden Betrieben und mit 
dem Einzelhandel diese Informationen in angemessener bzw. gewünschter Form als Managementinstrument 
nutzen können. Wenngleich die Landwirtschaft nicht berichtspflichtig ist, werden die Anforderungen einer 
zunehmenden Nachhaltigkeitsberichterstattung über die Lieferkette und deren Berichtspflichten kommen. 
Dabei zeigt sich folgender Status quo: Sektoren wie z. B. Energieerzeuger oder Automobilhersteller mit ihren 
jeweiligen kontrollierbaren und beeinflussbaren sowie gut dokumentierbaren und leichter zu pauschalisie-
renden Prozessen können Nachhaltigkeitsbewertungen vergleichsweise leicht dokumentieren und managen. 
Dagegen führt das Interagieren der Landwirtschaft mit einer z. T. erratisch agierenden und wenig kontrollier-
baren bzw. beeinflussbaren sowie schwer messbaren Natur dazu, eine glaubwürdige Berichterstattung in der 
Landwirtschaft nur schwer umsetzen zu können. Die unterstellten Werte für die Nachhaltigkeitsbewertung in 
der Landwirtschaft müssen passen und sollten idealerweise keinen Schrotschuss darstellen. Gleichzeitig müs-
sen die Kosten der Erfassung und Kontrolle im Einklang mit der Bezahlbarkeit der Produkte sowie der admi-
nistrativen Zumutbarkeit für die Mitglieder in den maßgeblichen Wertschöpfungsketten stehen. Die Haupt-
verbandstagung in Wiesbaden hat gezeigt, dass der Idealzustand einer Nachhaltigkeitsberichterstattung 
aufgrund unzureichender Mess- oder Schätzbarkeit noch in weiter Ferne liegt, aber zumindest ein erkennba-
rer Anfang gemacht ist. Es bleibt zu hoffen, dass vor diesem Hintergrund die angestrebte Novellierung des 
BMEL-Jahresabschlusses auch im Sinne einer nachhaltigeren Berichterstattung mit einer dennoch geringeren 
Bürokratisierung möglich ist. Gegenwärtig erscheint dies noch als die Quadratur des Kreises.

Insbesondere die großen Akteure in der Verarbeitung sowie dem Handel landwirtschaftlicher Produkte 
haben sich dennoch auf dem Weg gemacht, Nachhaltigkeit besser zu dokumentieren und damit nachvoll-
ziehbarer und glaubwürdiger zu machen. Allerdings wurde auch deutlich, dass die Landwirtschaft dabei zu-
nächst nur vereinfachte und indirekte Indikatoren einer nachhaltigen Landwirtschaft anbieten kann. Wenn-
gleich die EU im Rahmen der mittlerweile häufig als kritisch angesehenen F2F-Strategie vielfältige Maßnahmen 
auch zur Nachhaltigkeitsberichterstattung für die Landwirtschaft geplant hat, die mehr und mehr in nationa-
les Recht umgesetzt werden sollten, zeichnet sich für die Landwirtschaft zunächst noch keine Detailplanung 
ab. Im Gegensatz zu vielen vor- und nachgelagerten Bereichen gibt es für die Landwirtschaft noch keine 
detaillierten Konkretisierungen, wie z. B. die Umweltziele Klimaschutz und -anpassung, Kreislaufwirtschaft, 
Biodiversitäts- oder Wasserschutz im Rahmen der EU-Taxonomie zur Messung von Nachhaltigkeit umgesetzt 
werden sollen. Dennoch sind die Zielsetzungen für die Landwirtschaft gemäß F2F klar umrissen: Bis 2030 
sollten in einem knapp zehnjährigen Zeitraum sowohl die Menge als auch das Risiko des Einsatzes chemischer 
Pflanzenschutzmittel (PSM) um 50 % reduziert werden. Gleichermaßen werden 50 % weniger Nährstoffverlus-
te, 20 % geringerer Düngemitteleinsatz, 50 % weniger Antibiotika und ein 25%iger Anteil für den Ökolandbau 
eingefordert. Diese Vorgaben weisen auf die Notwendigkeit einer Neuorientierung der landwirtschaftlichen 
Anbausysteme hin. Es erscheint zweifelhaft, ob in der verbleibenden Zeit bis 2030 derartig ambitionierte 
Ziele erreichbar sind. Dennoch sind Reaktionen in den maßgeblichen Wertschöpfungsketten erkennbar.
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Hinsichtlich der Vermarktungsmöglichkeiten von nachhaltigen Lebensmitteln zeigen einzelne Einzelhandels-
unternehmen bereits erkennbare Initiativen, die weiter gehen als das bisherige EU-Recht. So werden Nachhaltig-
keitslabel getestet oder ein True Cost Accounting an der Ladentheke erprobt, um in Erfahrung zu bringen, wie 
Verbraucher und Verbraucherinnen auf mehr Nachhaltigkeit und die vielfach damit verbundenen höheren Kosten 
bzw. Preise reagieren. Letztlich können Produkte an der Ladentheke nur reüssieren, wenn die Produktionskosten 
in der Wertschöpfungskette gedeckt werden können und die Verbraucher sich die Produkte leisten können und 
wollen. Darin wird zukünftig eine wesentliche Herausforderung liegen. Neben den Käufern, die für nachhaltige 
Lebensmittel mehr zahlen müssen, wird vermutlich der Staat mit Förderprogrammen die Nachhaltigkeit von 
landwirtschaftlichen Produkten bzw. Lebensmitteln unterstützen müssen, damit in einer angemessenen Kombi-
nation von Regulierung und Förderung die erwünschten Absatzmärkte nachhaltiger Produkte entwickelt werden 
können. Denn wer grün handelt und rote Zahlen schreibt, wird der Gesellschaft langfristig nicht nachhaltig dien-
lich sein können.
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